
EINWOHNERRAT 
 
 
BESCHLÜSSE DER SITZUNG VOM 19. MAI 2008 
 

Es wurden folgende Vorstösse eingereicht: 

- Interpellation Grüne/EVP, SP: Sanierungsarbeiten auf dem Gelände der Firma Hacoba; Gesch. 
Nr. 205 

- Anfrage SVP: Verteilung der Freikarten an Kulturinstitutionen - Wie war es wirklich? Gesch. 
Nr. 204 

Das Parlament hat folgende Beschlüsse gefasst:  
 Gesch. Nr. 

1. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 6.11.2007 bzw. Bericht / Antrag der Spezial-
kommission vom 4.4.2008: 
Einführung einer freiwilligen Tagesschule 

173 

://: Der Einwohnerrat weist das Geschäft 'Einführung einer freiwilligen Tagesschule' unter 
folgenden Auflagen an den Gemeinderat zurück: 

1. Dem Einwohnerrat ist ein modulares Betreuungsangebot an mindestens zwei 
Standorten zu unterbreiten, wobei das Schulhaus Meiriacker als Standort ge-
setzt ist. An den Betreuungsstandorten wird von Montag bis Freitag zwischen 
12.00 und 18.00 Uhr eine durchgehende, den Unterricht ergänzende Betreuung 
angeboten.  

2. Das modulare Angebot soll allen Kindern des Kindergartens und der Primar-
schule offen stehen.  

3. Voraussetzung zur Nutzung des Angebots ist eine Mindestbuchung von zwei 
Mittags- und zwei Nachmittagsmodulen.  

4. Der Gemeinderat listet in der Vorlage Standorte, Räumlichkeiten und Kosten pro 
Standort detailliert a uf. 

 

2. Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 1.4.2008 und Bericht / Antrag der GRPK vom 
23.4.2008: 
Revision § 41 der Gemeindeordnung und § 25 Finanzre glement 

192 

://: 2.1 § 25 Absatz 2 des Finanzreglements vom 19. Februar 2001 wird wie folgt geändert: 
1 (wie bisher)  

2 Für die Berechnung der Selbstfinanzierung errechnet sich der Cash F low wie 
folgt: 
a) Ergebnis der Laufenden Rechnung 
b) plus ordentliche Abschreibungen 
c) plus zusätzliche Abschreibungen 
d) und e) fallen weg 
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 Gesch. Nr. 

://: 2.2 § 41 der Gemeindeordnung vom 23. August 1999 wird wie folgt geändert: 
1 und 2  (wie bisher)  

3 Eine andere zeitliche Selbstfinanzierungsregelung gilt für Investitionen in das 
Verwaltungsvermögen mit einem Nettobetrag von mehr als zehn Millionen Fran-
ken. Diese müssen über einen Zeitraum von höchstens 16 Jahren aus eigenen Mit-
teln finanziert werden. 
4 Die 16 Jahre beginnen in jenem Rechnungsjahr, in dem zum ersten Mal eine A us-
zahlung zu Lasten des entsprechenden Investitionskredits erfolgt.  
5 Der Selbstfinanzierungsnachweis gemäss Absatz 3 ist jeweils mit der 
Jahresrechnung separat zu erbringen. 
6 Die Spezialfinanzierungen ihrerseits müssen mittelfristig ausgeglichen sein. [bis-
her Abs. 3]  

 

3. Zweiter Bericht / Antrag des Gemeinderats vom 29.4.2008: 
Bewilligung einer Investitionsausgabe von CHF 59'00 0.— für eine Weihnachts-
beleuchtung an der Hauptstrasse 

134 A 

://: Das Geschäft wird zur Überprüfung an die Bau- und Planungskommission überwie-
sen. 

 

4. Bericht / Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission vom 11.4.2008: 
Gesundheitsförderung 

193 

 Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Einwohnerrat innerhalb eines Jahres Bericht 
betreffend eine koordinierte Gesundheitsförderung im Sinn der Empfehlungen d er 
GRPK zu erstatten und Massnahmen aufzuzeigen. 

 

5. Schriftliche Antwort des Gemeinderats vom 29.4.2008: 
Interpellation SP: Was bezweckt das neue Reinigungs konzept? 

188 

 Der Interpellant erklärt sich von der Antwort teilweise befriedigt.   

Obligatorisches Referendum: für den Beschluss unter Ziffer 2.2 
 
Fakultatives Referendum: für die Beschlüsse unter Ziffer 2.1 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 20. Juni 2008 
 

 Gemeindeverwaltung Binningen 
 

Binningen, 20.5.2008 


